
 

Der Landtag von Niederösterreich hat am                         beschlossen: 

 

Änderung des NÖ Naturschutzgesetzes 2000 

 

Das NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500, wird wie folgt geändert: 

 
Im § 32 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
 

„(3) Anstelle der Naturschutzbücher bei den Bezirksverwaltungsbehörden und bei der 

Landesregierung darf ein gemeinsames elektronisches Naturschutzbuch geführt 

werden. Dieses darf in Form eines Informationsverbundsystems geführt werden. 

Betreiber des Informationsverbundsystems ist die Landesregierung. Das 

elektronische Naturschutzbuch darf im Internet veröffentlicht werden.“ 


